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BLICK IN DIE SCHWEIZ

Zürcher Schutzraumfibel
VON BRUNO BLUM

Wer sagt denn, die Mühlen unserer
Bundesverwaltung mahlten langsam? Solche

Behauptungen arg Lügen gestraft hat jetzt
jedenfalls das Bundesamt für Zivilschutz.
Mit einer eindrücklichen Expressleistung.
Denn was Bundesrätin Elisabeth Kopp
anlässlich der erst kürzlich präsentierten
Lagebeurteilung des Schweizer Zivilschutzes
noch als blosses Vorhaben skizzierte, wurde
inzwischen in Windeseile bereits realisiert:
Eine Schutzraumfibel, mit der die Bevölkerung

über das richtige Verhalten im Fall
einer überraschenden Alarmsituation
instruiert werden soll. Und zwar - dies als

Novum - in zwei verschiedenen Versionen.
Die erste speziell aufdie Stadt Zürich
ausgerichtet, die zweite für die übrigen Landesteile.

Man habe diese Aufteilung deshalb
beschlossen, weil sich in der grössten Schweizer

Stadt eine gegenüber anderen Orten
gänzlich unterschiedliche Ausgangslage fin-
deT, begründet man diesen Schritt im
Departement Kopp.

Die Zürcher Ausgabe liegt nun bereits

versandfertig vor, während an der
gesamtschweizerischen Version noch gearbeitet
wird. Diese unterschiedlich langen Herstel¬

lungszeiten resultieren daraus, dass die Zürcher

Ausgabe inhaltsmässig wesentlich kürzer

ist und sich deshalb auch bedeutend
schneller verwirklichen liess.

Wer nun die an einer Pressekonferenz
erstmals vorgestellte «Schutzraumfibel für
die Stadt Zürich» begutachtet, kommt an
einem Lob zuhanden der verantwortlichen

Gremien kaum vorbei. Es ist ihnen nämlich
nicht nur gelungen, die Anweisungen wirklich

exakt auf die realen Verhältnisse
abzustimmen, sondern sie auch - wie von
Bundesrätin Kopp ausdrücklich als Zielsetzung
formuliert - knapp und anschaulich zu halten.

Der Nebelspalter druckt hier diese neue Schutzraumfibel als Vorinformation für seine Leser in
Originalgrösse ab:

Bundesamt für Zivilschutz

Schutzraumfibel für die Stadt Zürich

Anweisung für das richtige Verhalten der Bevölkerung beim Ertönen der
Alarmsirenen:
1 Bleiben Sie vollkommen ruhig, vermuthch handelt es sich um einen

Fehlalarm.

Bern, im Mai 1988 sig. Elisabeth Kopp
Vorsteherin des Eidg. Justiz-
und Pohzeidepartementes
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